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1 . D I E  E R G E B N I S S E
I N  K Ü R Z E

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, inwieweit die Tarifpartner das Thema

Teilzeitarbeit in ihren Vereinbarungen regeln. Wir wollten wissen, welche Aspekte

der Teilzeitarbeit von den Tarifparteien in welcher Weise gestaltet werden. Dabei

ging es vorrangig um die Fragen:

Mit welchen Zielen und welcher Absicht haben die Tarifvertragsparteien Teilzeit

gestaltet?

Welche Arbeits- und Entgeltbedingungen haben sie für die Betroffenen vor-

gesehen?

Welche Verfahren und Bedingungen sehen sie für die Umwandlung von 

Arbeitsplätzen in Teilzeit und für einen individuellen Wechsel aus Vollzeit in Teil-

zeit vor?

Werden die Teilzeitbeschäftigten in besonderer Weise gegen soziale Risiken 

geschützt?

Welche Formen der Teilzeit lassen die Tarifparteien zu? Wie flexibel ist Teilzeit-

arbeit demnach einzusetzen? Wie weit können die Teilzeitbeschäftigten ihre

konkrete Arbeitszeit selbst bestimmen?

Wird die Ausweitung der Teilzeitarbeit gefördert?

Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnen die Tarifverträge den betrieb-

lichen Interessenvertretungen?

Zusammenfassend ist festzustellen:

Vor dem Teilzeitgesetz haben die Tarifvertragsparteien in einigen, z.T. bedeu-

tenden Branchen,Teilzeitarbeit auf vertraglicher Ebene ausgestaltet. Sie haben den

betrieblichen Parteien durch teilweise detaillierte Vereinbarungen ermöglicht,Teil-

zeitarbeit  einzuführen und zu gestalten.

Ein Recht oder ein Rechtsanspruch auf Teilzeit finden wir nicht, wohl aber in 

einigen Vereinbarungen deutliche Hinweise, dass dem Wunsch nach Teilzeit ent-

sprochen werden soll.

Anmerkung: Um den Text besser lesbar zu halten, verwenden wir den Begriff Arbeitnehmer für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Eine Diskriminierung der Arbeitnehmerinnen ist damit nicht 
beabsichtigt.
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Ziel der Einführung von Teilzeitarbeit sind die Verbesserung der Vereinbarkeit

von Beruf und außerberuflichen Interessen, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die

Ermöglichung neuer und die Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie die 

Reduzierung der beruflichen Belastung für ältere Arbeitnehmer.

Aufgegeben wurde den betrieblichen Parteien die Gleichstellung der Teilzeit-

beschäftigten zu gewährleisten und bestimmte Form- und Fristvorschriften zu be-

achten. Tarifliche Leistungen sind den Teilzeitbeschäftigten anteilig im Verhältnis

ihrer Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit zu gewähren. Sozialversicherungsklau-

seln sowie die Vorgabe von Mindestarbeitszeiten sollen die Beschäftigten vor einer

Reduzierung der Arbeitszeit auf das Niveau geringfügiger Arbeitsverhältnisse

schützen.

Gefördert wird die Einführung von Teilzeit durch Rückkehrmöglichkeiten, Be-

fristungen der Teilzeit und Ausgleichszahlungen. Verschiedene, auf die Bedürf-

nisse der Branchen angepasste Teilzeitmodelle wie Jahresteilzeit und  Monatsteil-

zeit werden neben der klassischen reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit verein-

bart. Den betrieblichen Interessenvertretungen wird ein Mitbestimmungs- und

Gestaltungsrecht gewährleistet.
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Konkret wird das Ziel der Ermöglichung von Neueinstellungen durch Teilzeit

im Manteltarifvertrag der Druckindustrie angesprochen:

Um Überstunden zu vermeiden oder termingebundene Aufträge zu bewäl-

tigen, ist es zur Entlastung des Arbeitsmarktes zulässig, zusätzliche Arbeits-

kräfte einzustellen und mit diesen eine von der betriebs- oder abteilungs-

üblichen Arbeitszeit abweichende kürzere Arbeitszeit zu vereinbaren.

(§ 3 I MTV Druckindustrie)  

4 . 2  A R B E I T S B E D I N G U N G  

F Ü R  T E I L Z E I T

D e f i n i t i o n  d e r  Te i l z e i t

Bei der Normierung der Teilzeitarbeit wird in ca. der Hälfte der untersuchten Tarif-

vereinbarungen eine Definition der Teilzeit vorangestellt. Dabei wird sichtbar, dass

die Tarifparteien Teilzeitarbeit sehr weit bestimmen, sie beginnt unmittelbar un-

terhalb der Grenze der tariflichen Wochenarbeitszeit.

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

vereinbarte Arbeitszeit die tarifliche Regelarbeitszeit unterschreitet.

(§ 3 Nr. 7a MTV der Polstermöbel- und Matratzenindustrie)  

Im Manteltarifvertrag der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden wird

auf die Beschäftigten abgestellt:

Beschäftigte, deren individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ge-

ringer als die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit gemäß § 7.1. ist, (sind) …

Teilzeitbeschäftigte. (§ 7 Nr. 3 MTV Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden)  

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte Arbeitszeit kürzer ist als die ta-

rifliche regelmäßige Arbeitszeit. Die Unterschreitung der tariflichen regel-

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit kann auch im Durchschnitt eines Ver-

teilzeitraumes bis zu 12 Monaten erreicht werden.

(Nr. 26 MTV der kunststoffverarbeitenden Industrie in Bayern)  

Teilzeit kann eine starre Arbeitszeitregelung sein. Im vorgenannten Fall wollen

die Tarifpartner Teilzeit offenbar flexibel ausgestalten.
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Auch eine direkte Bezugnahme auf die vereinbarte regelmäßige tarifliche Ar-

beitszeit ist zu finden:

Teilzeitarbeit im Sinne dieses Tarifvertrages ist jede arbeitsvertraglich ver-

einbarte regelmäßige durchschnittliche Wochenarbeitszeit, die die Dauer

der regelmäßigen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit nach § 13 I TV

Ang/TV Ang-O bzw. § 5 I TV Arb/TV Arb-O unterschreitet.

(§ 2 , TV zur Förderung der Teilzeitarbeit bei der Deutsche Telekom AG)  

Im Tarifvertrag über Teilzeitarbeit der VW AG wird wie folgt formuliert:

Arbeitsvertraglich kann eine geringere als die jeweils für Vollzeitbeschäftig-

te geltende regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vereinbart werden.

(§ 2 , TV über Teilzeitarbeit der VW AG)  

M i n d e s t a r b e i t s z e i t e n

Die Gewerkschaften wollen der Ausweitung geringfügiger Beschäftigung, soge-

nannter 325,00-Euro-Jobs, einen Riegel vorschieben. Sie möchten Teilzeitarbeit nur

oberhalb dieses Niveaus fördern. Das realisieren sie durch die Vorschrift einer 

Mindestarbeitszeit:

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt grundsätzlich mindestens 20 Stunden;

Ausnahmen aus betrieblichen Gründen oder auf eigenen Wunsch des Ar-

beitnehmers sind zulässig. (§ 3 I  MTV Druckindustrie)

Die einzelvertraglich vereinbarte Arbeitszeit in Teilzeitarbeitsverträgen muss

im Durchschnitt eines Monats mindestens 20 Stunden in der Woche betra-

gen. (§ 2 II TV über Teilzeitarbeit der VW AG)

Die arbeitstägliche Arbeitszeit des Teilzeitarbeitnehmers beträgt nicht weni-

ger als vier Stunden. Dies gilt nicht für geringfügig Beschäftigte sowie für

Fälle anderer ausdrücklich getroffener Vereinbarungen.

(§ 5 MTV Papierindustrie)  

Teilzeitarbeit soll nur dann vereinbart werden, wenn die Arbeitsbedingun-

gen die Sozialversicherungspflicht begründen.

(Nr. 31 b MTN holz- und kunststoffverarbeitende Industrie Nordwestdeutschland)  
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Darüber hinaus wollen die Tarifparteien geringfügige Beschäftigung mit einem 

Arbeitszeitvolumen unterhalb der Grenze, bei der individuelle Ansprüche an die

Sozialversicherung entstehen, nicht gänzlich ausschließen. Sie binden diese Be-

schäftigung an den ausdrücklichen Wunsch der Beschäftigten oder an betriebli-

che Erfordernisse.

Die Arbeitszeit soll wöchentlich mindestens 20 Stunden und am Tag mindes-

tens 4 Stunden betragen und auf höchstens 5 Tage pro Woche verteilt wer-

den. Hiervon kann abgewichen werden, wenn der Arbeitnehmer dies

wünscht oder betriebliche Belange (z.B. Schließdienst, Hausreinigung, In-

venturen …) dies erfordern. Mit Zustimmung des Betriebsrats sowie einzel-

vertraglich in Betrieben ohne Betriebsrat kann die Arbeitszeit auf 6 Tage ver-

teilt werden. (§ 3  III MTV Einzelhandel NRW)  

Eine weitere Sicherung gegen Teilzeitarbeit mit sehr geringem Arbeitszeitvolu-

men ist die Informationspflicht an den Betriebs-/Personalrat.

Die tägliche Arbeitszeit muss mindestens 3 Stunden betragen und  – un-

beschadet vereinbarter Pausenregelungen – grundsätzlich zusammen-

hängend erbracht werden. Die wöchentliche Arbeitszeit soll mindestens 

20 Stunden betragen und auf höchstens 5 Tage in der Woche verteilt wer-

den. Ausnahmen sind nach einvernehmlicher Regelung zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer möglich; hierüber ist der Betriebs- bzw. Personalrat zu

informieren. (§ 3 II MTV Groß- und Außenhandel)  

Aus den Zitaten wird darüber hinaus deutlich, dass der Flexibilisierung Grenzen

gesetzt werden, hier vor allem durch Verhinderung der Teilung der täglichen Min-

destarbeitszeit. Geteilte Arbeitszeit bei kurzen Arbeitszeitvolumina würde zu

einem ungünstigen Verhältnis von Arbeitszeit und Wegezeit führen.

Eine besondere Form flexibler Teilzeitarbeit mit z.T. sehr ungünstigen Arbeits-

bedingungen ist die kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ) oder die

Abrufarbeit. In ihrer extremen Ausgestaltung arbeiten die Betroffenen ausschließ-

lich auf Abruf, d.h., sie müssen sich bereithalten, können aber weder die tatsächli-

che Arbeitszeit noch das erzielbare Einkommen vorab planen. Diese Form wird von

den Gewerkschaften meist völlig abgelehnt. Zugelassen wird sie in bestimmten

Fällen,wenn z.B.durch Ankündigungsfristen,vertragliches Mindestentgelt oder die

Möglichkeit, individuell einem Arbeitszeitabruf zu widersprechen, die Abhängig-
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keit vom Arbeitgeber verringert und die Planbarkeit für die betroffenen Beschäf-

tigten erhöht wird.

Für die sog. Ultimokräfte kann die Lage der Arbeitszeit von dem vorge-

nannten abweichend jeweils mindestens 4 Tage im Voraus mitgeteilt

werden. (§ 9 MTV Bankgewerbe)

Bei Arbeit auf Abruf soll der Arbeitgeber dem Angestellten mindestens 

4 Tage im voraus den Arbeitsantritt und die Lage der Arbeitszeit mitteilen.

(§ 3 III MTV Druckindustrie)  

Ve r t e i l u n g  d e r  A r b e i t s z e i t

Verschiedene und flexible Formen (Teilzeit-)Arbeitszeit vergrößern den Gestal-

tungsspielraum für die Beschäftigten und die Personalplaner.Diese Flexibilität wird

noch erhöht, indem die reduzierte Arbeitszeit auch ungleichmäßig auf einzelne

Tage, Wochen oder Monate verteilt werden kann.

… Die einzelvertraglich vereinbarte Arbeitszeit kann gleichmäßig oder 

ungleichmäßig verteilt werden auf Stunden pro Tag  oder pro Woche oder

Wochen pro Monat im Ein- oder Mehrschichtbetrieb.

(§ 3 I TV über Teilzeitarbeit der VW AG)

Die Arbeitszeit kann gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt werden unter

Berücksichtigung gesetzlicher und tariflicher Bestimmungen.

(Nr. 31 c) MTV holz- und kunststoffverarbeitende Industrie nordwestdeutscher

Raum, gleichlautend: § 3 Nr. 7c MTV der Polstermöbel und Matratzenindustrie)  

Auch bei der Deutschen Telekom AG kann die Verteilung der reduzierten 

Arbeitszeit variabel erfolgen, z.B. im Wechsel von Tagen, Wochen oder längeren

Zeiträumen.

Diesem Passus vorangestellt wird die Begründung für die erwünschte Variabi-

lität:

Unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen im Hinblick auf organisato-

rische Erfordernisse und wirtschaftliche Arbeitsabläufe stehen vielfältige

und individuelle Wünsche der Angestellten/Arbeiter zur Lage und Dauer

ihrer Arbeitszeit gegenüber. Individuelle Belange des Angestellten/Arbeiters
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und die betrieblichen Notwendigkeiten sollen bei der Verteilung der redu-

zierten Arbeitszeit ausgewogen berücksichtigt werden.

(§ 5 I TV zur Förderung der Teilzeitarbeit bei der Deutsche Telekom AG)  

In der Praxis kommt es darauf an, wer – Beschäftigte oder Personalplanung – die-

sen Spielraum wie nutzen kann, wer seine Interessen durchsetzen kann oder wie

weit sich die Interessen miteinander vereinbaren lassen.

M e h r a r b e i t

Mehrarbeit wird definiert als die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleiste-

te angeordnete Arbeit und wird in vielen Tarifbereichen mit Zuschlägen entgolten.

Für Teilzeitbeschäftigte bedarf es der Bestimmung, ab wann bei ihnen Mehrarbeit

definiert und mit Zuschlägen entlohnt oder in welchem Umfang sie in Freizeit aus-

geglichen wird. Für Beschäftigte mit tariflicher Arbeitszeit sieht etwa der Mantel-

tarifvertrag des Bankgewerbes einen Ausgleich für diese mehr geleistete Arbeits-

zeit vor. Danach wird Mehrarbeit mit 1/162 des Monatsbezuges (einschließlich aller

Zulagen) und mit einem Zuschlag von 25 % für jede Mehrarbeitsstunde bezahlt.

Alternativ zu einer gesonderten Bezahlung der Mehrarbeit kann diese sowie die

Zuschläge auch in Form von Freizeit abgegolten werden.

Diese Regelung besteht für Beschäftigte mit tariflicher Arbeitszeit. Fraglich ist in

diesem Zusammenhang, wie bei einem Teilzeitarbeitsverhältnis zu verfahren ist.

Übertragen auf das Arbeitsverhältnis der Teilzeitbeschäftigten mit einer regel-

mäßigen Arbeitszeit von z.B. 20 Stunden in der Woche, stellt die 21. Arbeitsstunde

eine Mehrarbeitsstunde dar. Gleichwohl werden für diese Mehrarbeitsstunden

keine Zuschläge gewährt, d.h., dass für diese Mehrarbeitsstunden nur der regel-

mäßige tarifliche Stundenlohn gezahlt wird.

Nach den hier vorliegenden Tarifverträgen beginnt ausgleichspflichtige Mehr-

arbeit erst ab dem Überschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollzeitbe-

schäftigten, so dass Teilzeitbeschäftigte erst dann in den Genuss von Zuschlag-

zahlungen kommen.

Die Arbeitszeit kann in Ausnahmefällen überschritten werden. Die über die ver-

einbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit gilt als Mehrarbeit. Mehrarbeits-

zuschläge sind nur für die Stunden zu zahlen, die über die jeweilige betriebliche

Regelarbeitszeit der vollzeitig Beschäftigten hinaus geleistet werden.

(Nr. 31 c) MTV holz- und kunststoffverarbeitende Industrie nordwestdeutscher Raum) 
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Teilzeitbeschäftigte leisten zuschlagpflichtige Mehrarbeit, wenn für Vollzeit-

beschäftigte zuschlagpflichtige Mehrarbeit vorliegt und die Arbeit der Teil-

zeitbeschäftigten außerhalb deren regelmäßiger Arbeitszeit geleistet wird.

(§ 4 I MTV Groß- und Außenhandel)  

Interessant in diesem Zusammenhang sind die Regelungen im Banken- und 

Versicherungsgewerbe:

Sofern regelmäßig Arbeit, die über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hi-

nausgeht, angeordnet und geleistet wird, kann der Arbeitnehmer eine ent-

sprechende Neugestaltung des Arbeitsvertrages verlangen.

(§ 9 VIII MTV Bankgewerbe, 11a VI MTV Versicherungsgewerbe)  

Durch diese tarifliche Vereinbarung wird der flexible Einsatz von Teilzeitarbeit

unterstützt. Gleichzeitig werden der Verlagerung des Auslastungsrisikos auf die

Teilzeitbeschäftigten Grenzen gesetzt. Mehrarbeit dient dem notwendigen Aus-

gleich schwankender Auslastung. Regelmäßig anfallende Mehrarbeit soll in stabi-

le Beschäftigung umgesetzt werden.

Bei der VW AG wird betont, dass Mehrarbeit der Zustimmung des Betriebsrats

bedarf. Der Ausnahmecharakter der Mehrarbeit wird dadurch unterstrichen.

Die vereinbarte Arbeitszeit kann in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Be-

triebsrates überschritten werden. (§ 3 II TV über Teilzeitarbeit der VW AG)  

G l e i c h s t e l l u n g

Grundsätzlich müssen die Teilzeitbeschäftigten den Vollzeitbeschäftigten in all

ihren Rechten und Pflichten gleichgestellt werden (Diskriminierungsverbot § 75

BetrVG). Für sie gelten daher alle tariflichen Vereinbarungen ebenso wie für die

Vollzeitbeschäftigten. Dieser Grundsatz wird in den unterschiedlichsten Formen in

nahezu allen Tarifvereinbarungen aufgenommen.

Beispiele für die Formulierung einer sog. Gleichstellungsklausel sind:

Der Arbeitgeber darf einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer nicht wegen

der Teilzeitarbeit gegenüber vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern unter-

schiedlich behandeln, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschied-

liche Behandlung rechtfertigen. (§ 3 I MTV Groß- und Außenhandel)
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einen Arbeitsplatz in einer anderen Unternehmung gefunden haben. Diese

äußerst kurze Kündigungsfrist unterstreicht, dass es sich bei der Teilzeitbeschäfti-

gung von Berufsanfängern um eine auf Beschäftigungssicherung zielende Maß-

nahme handelt.

Berufsanfänger können nach Beendigung ihrer Berufsausbildung und nach

Anhörung des Betriebsrats in Teilzeitarbeit beschäftigt werden, wenn die

Zahl der verfügbaren Vollzeitarbeitsplätze im erlernten Beruf für eine Über-

nahme der Berufsanfänger auf solche Plätze nicht ausreicht. Stehen im Be-

trieb geeignete Teilzeitarbeitsplätze zur Verfügung, sollen diese solchen Be-

rufsanfängern vorrangig angeboten werden, die nach Qualifikation und Lei-

stung geeignet sind und die andernfalls nach Beendigung ihrer Ausbildung

nicht in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Spätestens nach einem Jahr soll der Arbeitgeber prüfen, ob ein geeigneter

Vollzeitarbeitsplatz für den teilzeitbeschäftigten Berufsanfänger  zur Verfü-

gung steht. Ist der Berufsanfänger nach Qualifikation und Leistung für einen

solchen Vollzeitarbeitsplatz geeignet, soll ihm dieser Arbeitsplatz bevorzugt

angeboten werden.

Kann der teilzeitbeschäftigte Berufsanfänger einen Vollzeitarbeitsplatz bei

einem anderen Arbeitgeber erhalten, kann er das Arbeitsverhältnis mit einer

verkürzten Frist von einer Woche kündigen.

(§ 4 Tarifvertrag über Teilzeit der Chemischen Industrie)  

4 . 5  R Ü C K K E H R  I N  V O L L Z E I T

Ein Wechsel in Teilzeit, evtl. auch die Aufnahme einer Teilzeitarbeit, könnte für den

Betroffenen dadurch erleichtert werden, dass er zunächst nur für befristete Zeit

weniger arbeitet und damit weniger Einkommen hat. Dies gilt insbesondere für

Fälle, in denen Beschäftigte aus einer zeitlich befristeten, persönlich bedingten 

Situation (Übernahme von Pflege von Angehörigen, Erziehung kleiner Kinder) in

Teilzeit wechseln. Die Aussicht auf einen späteren Wechsel wieder zurück in Voll-

zeit vermittelt Sicherheit.

Die Teilzeit kann auf Dauer oder für einen befristeten Zeitraum vereinbart wer-

den. Im Falle einer Befristung sollte eine Zeitraum von zwei Jahren nicht unter-

schritten werden. (§ 4 TV zur Förderung der Teilzeit bei der Deutsche Telekom AG)  
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Im Steinkohlenbergbau wird die Option einer Befristung der Teilzeitbeschäftigung

eröffnet. Beschäftigte können sich mit der Option und der Verlängerung eine

Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung offen halten.

§ 3 Teilzeitarbeit kann für einen befristeten Zeitraum vereinbart werden.

Auf Antrag des Arbeitnehmers kann das Teilzeitarbeitsverhältnis über den

vereinbarten Zeitraum hinaus verlängert werden. Wird nicht spätestens

einen Monat vor Ablauf der Befristung die Verlängerung vereinbart, wird das

Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Befristung als Vollzeitarbeitsverhältnis

wieder fortgesetzt.

§ 4 I. Teilzeitarbeit kann auf Antrag des Arbeitnehmers abweichend von § 3

auch auf Dauer vereinbart werden.

II. Wird gemäß Absatz I ein bestehendes Vollzeitarbeitsverhältnis in ein un-

befristetes Teilzeitarbeitsverhältnis umgewandelt, so ist dem Arbeitnehmer

gemäß § 5 eine einmalige Ausgleichszahlung zu gewähren.

Eine weitere Verkürzung der gemäß I vereinbarten Teilzeitarbeit ist möglich.

§ 5 (Ausgleichzahlung, Anm. d .Autors) gilt entsprechend.

(§§ 3, 4 TV über Teilzeit im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau)  

Eine Möglichkeit zur Befristung und Verlängerung schafft zusätzlichen Ge-

staltungsspielraum und verbessert die Planbarkeit für die Beschäftigten. Die

Befristung und die Ankündigungsfrist für das Auslaufen der Frist oder die Ver-

längerung erhöhen die Planbarkeit für den Arbeitgeber, der die Wahrnehmung

der Arbeitserfordernisse sicherstellen muss. Gleichwohl ist zu konstatieren,

dass ein personeller Ausgleich umso schwieriger für den Arbeitgeber ist, je kür-

zer der Zeitraum ist, für den Teilzeit vereinbart wurde. Das erklärt vermutlich

die Festlegung einer Mindestdauer für den befristeten Wechsel in Teilzeitar-

beit.

Der Entschluss eines Arbeitnehmers in die Teilzeit zu wechseln, ist mit der

Entscheidung verbunden, auf einen nicht unerheblichen Teil des Einkommens

zu verzichten. Dies wird für eine bestimmte Lebensphase für die Verwirk-

lichung außerberuflicher Interessen möglicherweise gerne in Kauf genommen.

Ist eine solche Lebensphase, wie z.B. die Betreuung eines Kindes oder eines 

erkrankten Familienangehörigen beendet, besteht nicht selten der Wunsch,

wieder in Vollzeit zu arbeiten. Diesem Wunsch wird zum einen Rechnung ge-

tragen, indem die Möglichkeit der befristeten Arbeit in Teilzeit angeboten wird.

Doch nicht immer ist eine entsprechende Befristung im Voraus planbar. Des-
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halb gibt es in einigen Tarifvereinbarungen Regelungen, die bei der Neubeset-

zung von Vollzeitarbeitsplätzen die innerbetrieblichen Bewerber besonders

berücksichtigen, die von Teilzeitarbeit wieder in Vollzeitarbeit zurückkehren

wollen.

Ist mit einem früher vollzeitbeschäftigten Angestellten auf seinen Wunsch

eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, soll der An-

gestellte bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eig-

nung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevor-

zugt berücksichtigt werden.

(§ 15b MTArb für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder)

Wünschen Beschäftigte mit Teilzeitarbeit den Übergang in Vollzeitarbeit

oder eine andere Arbeitszeit unterhalb der Vollzeitarbeit, so soll dem Rech-

nung getragen werden, wenn eine solche Beschäftigung an einem anderen

Arbeitsplatz oder mit einer anderen Arbeitszeit am gleichen Arbeitsplatz be-

trieblich möglich ist. (§ 7 III 4 Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden)  

Um den nur befristet in Teilzeit arbeitenden Arbeitnehmern eine reibungslose

Rückkehr in ihre ursprüngliche Vollzeitarbeit zu gewährleisten, ist folgende teil-

zeitspezifische Tarifvereinbarung dienlich:

Soweit betrieblich möglich, sollte die Beendigung einer befristeten Teilzeit-

vereinbarung ohne räumliche und funktionale Änderung des Arbeitsplatzes

erfolgen. (§ 10 II i.V.m. § 10 I S. 2 TV zur Förderung der Teilzeit bei 

der Deutsche Telekom AG)  

Der Unternehmenstarifvertrag der Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH sieht für

das Kabinenpersonal die Möglichkeit des Wechsels zwischen den Teilzeitmodellen

vor.

Mitarbeiter, die von dem Jahresteilzeitmodell zum Monatsteilzeitmodell

wechseln, erhalten eine Rückkehrgarantie für das Jahresteilzeitmodell. Ein

Wechsel zwischen den Modellen ist mit einer dreimonatigen Kündigungs-

frist zum Jahresende möglich. (§ 1 Nr. 9 TV über Monatsteilzeit für das 

Kabinenpersonal Hapag-Lloyd)  
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